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Merkblatt Doppelstudium 
 
Unter einem Doppelstudium versteht man das gleichzeitige reguläre Studium von zwei Studiengängen an 
Folkwang oder in Kombination mit einer anderen deutschen Hochschule mit dem Ziel, in beiden 
Studiengängen einen Abschluss zu erwerben. Ein Doppelstudium muss beantragt werden und bedarf der 
Genehmigung durch die Hochschule.  
Prüfen Sie sorgfältig, ob ein Doppelstudium für Sie sinnvoll und machbar ist oder ob Ihre Ziele sich auch 
auf einem anderen Weg erreichen lassen. In den meisten Fällen ist ein Doppelstudium nicht zu empfehlen. 
Die Mehrbelastung ist groß, da der Workload eines Studiengangs dem einer Vollzeitbeschäftigung (ca. 40 
h/Woche) entspricht. Das Lehrangebot verschiedener Studiengänge wird nicht aufeinander abgestimmt; 
dadurch kann es zu Überschneidungen kommen, die das Studium erheblich verzögern.  
 
Unter welchen Bedingungen wird ein Doppelstudium genehmigt? 
In Ihrem Antrag müssen Sie darlegen, dass und wie Sie beide Studiengänge in Vollzeit innerhalb der 
Regelstudienzeit absolvieren werden. Dabei sind u.a. zeitliche Überschneidungen, Distanz der Studienorte, 
Kontaktzeiten und die Mehrbelastung durch zwei Studiengänge zu berücksichtigen.  
Ein Doppelstudium kann realistisch sein, wenn sich diese Belastung reduzieren lässt. Das ist z.B. der Fall, 
wenn Sie sich schon in der Abschlussphase des ersten Studiums befinden oder wenn sich viele der 
Leistungen aus einem Studiengang auf den anderen anerkennen lassen.  
Ein Doppelstudium von zwei Artist Diploma-Studiengängen ist aufgrund der besonders hohen Workloads 
und Kontaktzeiten in der Regel nicht möglich. Eine parallele Aufnahme von zwei Bachelorstudiengängen 
ist nicht möglich. 

 
Welche Formen des Doppelstudiums gibt es? 

• Parallele Bewerbung auf zwei Studiengänge: 
Wenn Sie zwei Studiengänge gleichzeitig beginnen möchten, muss zum Zeitpunkt der Bewerbung an 
Folkwang ein Antrag auf Doppelstudium gestellt werden. Das gilt auch dann, wenn einer der 
Studiengänge an einer anderen Hochschule angeboten wird.  
Bei einem etablierten Kooperationsstudiengang (z.B. Lehramt an der UDE und an Folkwang) handelt es 
sich nicht um ein Doppelstudium, daher muss in diesem Fall kein Antrag gestellt werden. 

• Zeitversetzte Aufnahme eines zweiten Studiengangs: 
Wenn Sie bereits – an Folkwang oder anderswo – studieren und einen zweiten Studiengang an 
Folkwang dazunehmen möchten, muss zur Bewerbung ein Antrag auf Doppelstudium gestellt werden. 
Das gilt auch dann, wenn sich die Einschreibung im ersten und zweiten Studiengang nur kurz 
überschneidet. Wenn Sie an Folkwang studieren und parallel ein zweites Studium an einer anderen 
Hochschule aufnehmen möchten, müssen Sie an Folkwang keinen Antrag stellen, da Ihre 
Haupthörerschaft bestehen bleibt.  

 
Was ist dabei noch zu beachten? 

• Aus einem Doppelstudium ergibt sich kein Anspruch auf Verlängerung des Unterrichtsanspruchs 
im Einzelunterricht oder anderer studienbezogener Fristen.  
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• Beim Doppelstudium ist ein Studium in Teilzeit ausgeschlossen. 
 

• Eine Beurlaubung gilt bei einem Doppelstudium an Folkwang immer für beide Studiengänge. 
 

• Falls Sie das Studium an Folkwang mit einem Studium an einer anderen Hochschule kombinieren 
möchten, beachten Sie auch die Regelungen der anderen Hochschule zum Doppelstudium. 
Insbesondere bei zulassungsbeschränkten Studiengängen kann es weitere Einschränkungen geben.  

 

• Es ist nicht überall möglich, an zwei Hochschulen parallel Ersthörer*in zu sein. Gleichzeitig verlangen 
viele Hochschulen die Einschreibung als Ersthörer*in. Wenn Sie an Folkwang Ersthörer*in sind und sich 
zusätzlich an einer anderen Hochschule  einschreiben möchten, klären Sie das frühzeitig mit der 
anderen Hochschule.  

 

• Der Semesterbeitrag an Folkwang ist in voller Höhe, aber nicht doppelt, zu zahlen. Zweithörende sind 
vom Mobilitätsbeitrag ausgenommen. Falls Sie ein Doppelstudium an einer anderen Hochschule 
aufnehmen möchten, erkundigen Sie sich auch dort nach den entsprechenden Regelungen. 

 

• BAföG wird grundsätzlich für die Dauer der Erstausbildung (ggf. Bachelor + Master) gezahlt. Wenn Sie 
durch ein Doppelstudium nicht gleichzeitig mit beiden Studiengängen fertig werden, kann das 
bedeuten, dass Sie für den Abschluss des zweiten Studiengangs kein BAföG mehr bekommen. Das 
gleiche gilt, wenn Sie durch das Doppelstudium die Regelstudienzeit überschreiten. 
 
Welche Alternativen zum Doppelstudium gibt es? 
Je nachdem, welche Ziele Sie mit dem Doppelstudium erreichen möchten, kann es gute Alternativen 
geben. Möchten Sie eine Qualifikation erwerben, die Ihr Studium ergänzt? Bei verwandten 
Studiengängen (z.B. ein künstlerischer Musikstudiengang + Musikpädadogik) ist es oft möglich, große 
Teile des Studiums anerkennen zu lassen und dadurch das zweite Studium zu verkürzen. So lassen 
sich zwei Studiengänge auch nacheinander absolvieren, ohne viel Zeit zu verlieren.  
Möchten Sie sich in anderen Bereichen weiterbilden, benötigen aber keinen zweiten Abschluss? Viele 
Kurse anderer Fachbereiche können freiwillig zusätzlich belegt und auf dem Transcript of Records 
vermerkt werden (s.  §14 der Rahmenprüfungsordnung: Nr._456_Rahmenprüfungsordnung.pdf] . 
Gasthörendenschaften können eine gute Möglichkeit sein, in Vorlesungen und Theoriekurse anderer 
Hochschulen hineinzuschnuppern. Für Studierende der Gestaltung gibt es hierfür in NRW mit dem 
Designwandern auch ein strukturiertes Programm: dekanekonferenz-design.de/d_projekte/dw  
 
Für eine Beratung zum Doppelstudium und allgemein zur Studiengestaltung steht Ihnen die Zentrale 
Studienberatung (studienberatung@folkwang-uni.de) gern zur Verfügung.   

 

https://www.folkwang-uni.de/fileadmin/medien/Die%20Hochschule/PDFs/Verwaltung/Ordnungen/Chronologisch/2023/Nr._456_Rahmenpr%C3%BCfungsordnung.pdf
http://dekanekonferenz-design.de/d_projekte/dw
mailto:studienberatung@folkwang-uni.de

